
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Stadt Wetzlar, Stadtteil Hermannstein 
 

71. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

im Bereich „Am Rotenberg II“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinwei-
sen und Anregungen (Frist bis zum 16.12.2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Linden, den 14.03.2017 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind keine Stel-
lungnahmen von der Öffentlichkeit eingegangen. 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB  
 
Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen  

Deutsche Telekom Technik GmbH (24.11.2016) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (14.12.2016) 
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (25.11.2016) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Landwirtschaft und Forsten (06.12.2016) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Wasser und Bodenschutz (18.11.2016) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Schulservice (30.11.2016) 
Regierungspräsidium Gießen (09.11.2016) 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (17.08.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4 und 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die vorgebrachten Hinweise werden jedoch zur weitergehenden 
Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung zum Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. 

5. 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (14.12.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (25.11.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die vorgebrachten Hinweise werden jedoch zur weitergehenden 
Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung zum Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Der Hinweis zur Weiterverwendung von anfallendem Bodenmate-
rial wird jedoch zur weiteren Berücksichtigung in die Begründung zum Bebauungs-
plan aufgenommen.  

1. 

2. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Landwirtschaft und Forsten (06.12.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, an der Planung wird je-
doch weiterhin festgehalten. 
 
Im Zuge der vorliegenden Planung werden überwiegend landwirtschaftlich genutzte 
Flächen in Anspruch genommen, die durch die geplante Ausweisung eines Wohnge-
bietes künftig der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Von der Planung 
betroffen sind zwei landwirtschaftliche Betriebe, die als Pächter bzw. Eigentümer die 
Flächen bislang bewirtschaftet haben. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirt-
schaftlich genutzter Flächen wurde im Rahmen der diesbezüglichen Ausführungen in 
der Begründung zum Bebauungsplan sowie zur Flächennutzungsplan-Änderung 
unter Berücksichtigung der von der Stadt Wetzlar vorgenommenen Ermittlungen zu 
den Möglichkeiten der Innenentwicklung (Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulü-
cken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten) entsprechend begründet. Der 
Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange stehen im Rahmen des vorliegenden Bau-
leitplanverfahrens darüber hinaus unter anderem die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Bevölkerungsentwicklung und die Fortent-
wicklung vorhandener Ortsteile als öffentliche und in der Bauleitplanung ebenfalls 
beachtliche Belange gegenüber. Die Grundstücke innerhalb des Plangebietes befin-
den sich im Eigentum der Robert Bosch GmbH oder der Stadt Wetzlar und sollen 
nach den städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Wetzlar der Erweiterung des 
bestehenden Baugebietes „Am Rotenberg“ dienen. Demnach wird der geplanten 
Ausweisung eines bedarfsorientierten Wohngebietes gegenüber einer rein landwirt-
schaftlichen Nutzung des Plangebietes im Sinne einer Abwägungsentscheidung 
planerisch der Vorzug gegeben, zumal den landwirtschaftlichen Betrieben zwar ent-
sprechende Bewirtschaftungsflächen entzogen werden, diese hierdurch aber nicht in 
einem existenzbedrohenden Maße betroffen sind. Die vorliegende Planung erfolgt 
zudem in Abstimmung mit dem bisherigen Pächter bzw. Eigentümer. 

1. 

2. 

3. 
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Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Verwiesen wird auf die entsprechenden Beschlussempfehlungen 
zum Bebauungsplan. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Verwiesen wird auf die entsprechenden Beschlussempfehlungen 
zum Bebauungsplan. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Wasser und Bodenschutz (18.11.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Zudem ist in der Begründung zum Bebauungsplan bereits ein 
entsprechender Hinweis enthalten. 

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsprochen.  
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Ausführungen in den Planunterlagen zum Bebauungsplan 
werden jedoch entsprechend um die vorgebrachten Hinweise ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Ausführungen im 
Umweltbericht entsprechend um die vorgebrachten Hinweise ergänzt. 
 
Nach dem Ergebnis der durchgeführten Umweltprüfung ist die Eingriffswirkung der 
geplanten Bebauung aufgrund der räumlichen Ausdehnung mit einer maximal zu 
erwartenden Neuversiegelung von rd. 2 ha hinsichtlich Boden- und Wasserhaushalt 
als „mittel“ zu bewerten, da insbesondere die Bodenfunktionen als Lebensraum für 
Pflanzen (einschließlich landwirtschaftliche Nutzfunktion) sowie als Abbau-, Aus-
gleichs- und Aufbaumedium im Bereich der Neubebauung betroffen sind. Im Bebau-
ungsplan werden jedoch bereits eingriffsminimierende Festsetzungen getroffen, wie 
z.B. wasserdurchlässige Befestigung von Gehwegen, Garagenzufahrten, Pkw-
Stellplätzen und Hofflächen auf den Baugrundstücken sowie Errichtung von Retenti-
onszisternen zur dezentralen Regenwasserrückhaltung. Zudem bleibt die festgesetz-
te Grundflächenzahl unterhalb der in § 17 Abs. 1 BauNVO für Allgemeine Wohnge-
biete vorgegebenen Obergrenzen. Ferner wird im Bebauungsplan auch bereits auf 
die entsprechenden fachgesetzlichen Vorgaben und Anforderungen im Zusammen-
hang mit den Belangen des Bodenschutzes hingewiesen und es werden im Umwelt-
bericht Empfehlungen für den Bauherrn formuliert, die auf die Berücksichtigung der 
Belange des Bodenschutzes im Vollzug des Bebauungsplanes abstellen. Weiterge-
hender Festsetzungen zum Bodenschutz bedarf es insofern nicht, zumal diese auch 
mangels Rechtsgrundlage nicht in der angeregten Form getroffen werden können. 
Die unter Punkt 2 bis 4 der Stellungnahme vorgebrachten Hinweise werden jedoch 
zur weitergehenden Berücksichtigung in den Umweltbericht aufgenommen. Auf Ebe-
ne der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich jedoch kein weiterer 
Handlungsbedarf.  
 
 
 

3. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Schulservice (30.11.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Regierungspräsidium Gießen (09.11.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
 
Zu 1: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 

1. 
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Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zum Zeitpunkt der Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren war die 
konkrete Entwässerungsplanung noch nicht soweit mit allen Beteiligten abgestimmt, 
dass die Ergebnisse der Abstimmung sowie der diesbezüglichen Vorplanung auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung im Bebauungsplan berücksichtigt werden 
konnten. Insofern waren die Ausführungen in der Begründung bewusst nur auf die 
wesentlichen Rahmenbedingungen der weiteren Entwässerungsplanung beschränkt. 
Zwischenzeitlich wurde jedoch zunächst die Hydraulik für den Stadtteil Hermannstein 
seitens der Sydro Consult GmbH, Ingenieurgesellschaft für Systemhydrologie Was-
serwirtschaft und Informationssysteme, komplett überrechnet. In der Hydraulik wur-
den zusätzlich zu den bereits geplanten 8,0 ha Siedlungsfläche für das Neubauge-
biet „Am Rotenberg“ nochmal weitere 2,0 ha für das Neubaugebiet „Am Rotenberg II“ 
berücksichtigt. Die Berechnung erfolgte für das sog. dreijährige Regenereignis sowie 
darüber hinaus auch für das von der Oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsi-
dium Gießen empfohlene sog. fünfjährige Regenereignis. In den aktuellen Berech-
nungen waren beim dreijährigen Regenereignis zwischen den Neubaugebieten und 
dem Vorfluter keine Veränderungen gegenüber der Berechnung aus dem Jahr 2013 
zu erkennen. Erst beim fünfjährigen Regenereignis findet nach den hydraulischen 
Berechnungen bei einzelnen Haltungen ein sog. Druckabfluss statt, der jedoch völlig 
schadlos stattfindet. Ein darüber hinausgehender Einstau der Schächte ist hingegen 
nicht festzustellen. Zudem sind in beiden Berechnungsfällen die insgesamt ca. 130 
geplanten Retentionszisternen mit je 3 m³ Rückhaltung nicht berücksichtigt, die zu-
sätzlich für Sicherheit durch Schaffung von dezentralem Retentionsraum sorgen. Die 
Vorgaben und Empfehlungen der Oberen Wasserbehörde und des Tiefbauamtes der 
Stadt Wetzlar können somit berücksichtigt werden, die Erschließung des vorliegen-
den Plangebietes erfolgt daher ebenfalls im Mischsystem. Für die Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung bedeutet dies, dass die Abwasserentsorgung durch An-
schluss an das bestehende Entsorgungsnetz folglich als entsprechend gesichert 
gelten kann, weitergehende Festsetzungen im Bebauungsplan sind nicht erforder-
lich. Die Einzelheiten werden im Rahmen der weiteren Erschließungsplanung in 
Abstimmung mit den zuständigen Ämtern und Behörden festgelegt. Auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf. 

2. 
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Bergaufsicht 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Landwirtschaft 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der vorliegenden Planung werden überwiegend landwirtschaftlich genutzte 
Flächen in Anspruch genommen, die durch die geplante Ausweisung eines Wohnge-
bietes künftig der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Von der Planung 
betroffen sind zwei landwirtschaftliche Betriebe, die als Pächter bzw. Eigentümer die 
Flächen bislang bewirtschaftet haben. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirt-
schaftlich genutzter Flächen wurde im Rahmen der diesbezüglichen Ausführungen in 
der Begründung zum Bebauungsplan sowie zur Flächennutzungsplan-Änderung 
unter Berücksichtigung der von der Stadt Wetzlar vorgenommenen Ermittlungen zu 
den Möglichkeiten der Innenentwicklung (Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulü-
cken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten) entsprechend begründet. Der 
Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange stehen im Rahmen des vorliegenden Bau-
leitplanverfahrens darüber hinaus unter anderem die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Bevölkerungsentwicklung und die Fortent-
wicklung vorhandener Ortsteile als öffentliche und in der Bauleitplanung ebenfalls 
beachtliche Belange gegenüber.  
 
Die Grundstücke innerhalb des Plangebietes befinden sich im Eigentum der Robert 
Bosch GmbH oder der Stadt Wetzlar und sollen nach den städtebaulichen Zielvor-
stellungen der Stadt Wetzlar der Erweiterung des bestehenden Baugebietes „Am 
Rotenberg“ dienen. Hierbei wird nicht verkannt, dass die städtebauliche Entwicklung 
von einem privaten Vorhabenträger geplant ist und durchgeführt werden soll, jedoch 
dient die vorliegende Bauleitplanung insbesondere auch den vorgenannten öffentli-
chen Belangen sowie dem öffentlichen Interesse der Stadt Wetzlar die örtliche Be-
völkerung im Zuge der Schaffung bedarfsorientierter Wohnbaugrundstücke zu unter-
stützen.  

3. 

4. 

5. 
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Demnach wird der geplanten Ausweisung eines bedarfsorientierten Wohngebietes 
gegenüber einer rein landwirtschaftlichen Nutzung des Plangebietes im Sinne einer 
Abwägungsentscheidung planerisch der Vorzug gegeben, zumal den landwirtschaft-
lichen Betrieben zwar entsprechende Bewirtschaftungsflächen entzogen werden, 
diese hierdurch aber nicht in einem existenzbedrohenden Maße betroffen sind. Die 
vorliegende Planung erfolgt zudem in Abstimmung mit dem bisherigen Pächter bzw. 
Eigentümer. 
 
 
 
Bauleitplanung 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Bekanntmachung der 
Entwurfsoffenlegung erfolgt in der gesetzlich vorgeschriebenen und auch 
durch die neuere Rechtsprechung bestätigten Form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


